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Antrag auf ein  
Antragsformular
„Der Antrag auf Erteilung eines An-
tragsformulars zur Bestätigung der 
Nichtigkeit des Durchschriftexemp-
lars“, ätzte der Sänger und Lieder-
macher Reinhard Mey schon 1977 
über den ausufernden Bürokratismus. 
Seitdem ist viel über Bürokratieabbau 
geredet worden – aber eben nur gere-
det. „Wir ersticken an unseren eige-
nen Vorschriften“ heißt es vor allem 
aus dem Mittelstand. Nicht zu Un-
recht: Der Normenkontrollrat, ein un-
abhängiges Gremium, das alljährlich den Zeitaufwand und die 
Kosten durch neue Gesetze für Unternehmen und Bürger unter-
sucht, hat in seinem letzten Bericht festgestellt, dass die durch 
neue Gesetze verursachten Bürokratie-Kosten im zurückliegen-
den Jahr ein Rekordniveau erreicht haben. In dem Bericht, der 
den Zeitraum von Juli 2022 bis Juni 2023 umfasst, heißt es: „Ge-
genüber den Vorjahren ist die aus Bundesrecht stammende Be-
lastung von Unternehmen, Behörden und Bevölkerung stark ge-
wachsen – um 9,3 Milliarden Euro pro Jahr und einmalig um 
23,7 Milliarden Euro“. Aber was passiert? Vermutlich wieder 
nichts. Auch nicht bei den Bauvorschriften d.h. bei den rund 
3.300 Vorschriften, die Bauherrn beachten müssen zzgl. der Auf-
lagen nach den Landesbauordnungen und der Kommunen. Ten-
denz steigend! Vorschläge über den Abbau überflüssiger Stan-
dards z.B. darüber, ob als zweiter Fluchtweg bei Neubauten nicht 
auch eine Leiter reichen würde, werden schnell wieder zerredet. 
Der frühere Slogan „Freude am Fahren“ des bekannten bayeri-
schen Automobilherstellers mit den drei Großbuchstaben wird 
aus naheliegenden Gründen nicht mehr verwendet. Der „Freude 
am Bauen“ wird es wohl genauso ergehen. Im Wohnungsneubau 
ist die Stimmung so schlecht wie noch nie, stellte das Münchner 
Ifo-Institut im Februar d.J. fest – nicht nur wegen gestiegener 
Baukosten und Zinsen. Der Wohnungsbau sieht derzeit nir-
gendswo einen Hoffnungsschimmer, so das Ifo-Institut. Aber da-
für gibt es jetzt ja andere Freuden: Das Cannabis-Gesetz wurde 
endlich verabschiedet – entgegen gravierenden Bedenken u.a. 
des Deutschen Richterbundes, der in dem Gesetz auch wegen des 
notwendigen Aufrollens von bundesweit mehr als 210.000 alten 
Strafverfahren ein „Bürokratiemonster“ sieht. Also: Bürokratie 
rauf statt runter. „Antrag auf Erteilung eines Antragsformulars 
zur Bestätigung der Rechtmäßigkeit des Cannabisanbaus“ würde 
Reinhard Mey vielleicht heute singen. Da ist es doch beruhigend, 
dass wir keine anderen Probleme haben. 

Rechtsanwalt Rudolf Stürzer
Vorsitzender HAUS + GRUND MÜNCHEN

EDITORIAL

RA Rudolf Stürzer
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Aktuelle Rechtsprechung | MIETRECHT

STÖRUNG DES HAUSFRIEDENS

Nachträgliches Wohlverhalten lässt  
Kündigung unberührt
Für die Wirksamkeit einer Kündigung we-
gen nachhaltiger Störung des Hausfriedens 
kommt es maßgeblich darauf an, ob der 
Kündigungstatbestand zum Zeitpunkt des 
Ausspruchs der Kündigung vorgelegen hat. 
Nach einem Urteil des AG München wird 
durch ein nachträgliches Wohlverhalten die 
Wirksamkeit der Kündigung grundsätzlich 
nicht berührt. Nur in besonderen Einzelfäl-
len kann das Festhalten am Räumungsan-
spruch rechtsmissbräuchlich sein, wenn die 
Ursachen der Störung beseitigt wurden. 
Ein wichtiger Grund, der den Vermieter zur 
außerordentlichen fristlosen Kündigung 
des Mietverhältnisses berechtigt liegt u.a. 
dann vor, wenn der Mieter den Hausfrie-
den nachhaltig stört (§ 569 Abs. 2 BGB). 
In dem vom AG München entschiedenen 
Fall kündigte der Vermieter das Mietver-
hältnis außerordentlich und fristlos wegen 
zahlreicher massiver Beleidigungen von 

Mitmietern, Besuchern und auch der Ver-
mieter; u.a. wurde die Zeugin N. als „Bitch 
mit blödem Sohn“ bezeichnet und ihr 
„Was willst du, du blöde Schlampe?“ 
nachgerufen; der Zeuge S. lautstark als 
„Arschloch“ bezeichnet sowie die im Roll-
stuhl sitzende Zeugin R. als „behinderter 
Krüppel, Rollstuhlfahrerin, Bastard“ be-
leidigt. Die auf diese Vorfälle gestützte 
fristlose Kündigung der Vermieter war 
wirksam. Der Hausfrieden – so das AG 
München – ist Ausdruck der Notwendig-
keit, dass die Nutzung von Wohn- und Ge-
schäftsräumen durch mehrerer Personen 
ein gewisses Maß an Rücksichtnahme vo-
raussetzt. Der Mieter und die ihm zuzu-
rechnenden Personen müssen sich bei der 
Nutzung der Mieträume so verhalten, dass 
die anderen Nutzer nicht mehr als unver-
meidlich gestört werden. Gegen diese 
Grundsätze wurde von den Mietern sowie 

von ihnen zuzurechnenden Personen in 
grober Art und Weise verstoßen.
Dabei kommt es für die Wirksamkeit der 
Kündigung maßgeblich darauf an, ob der 
Kündigungstatbestand zum Zeitpunkt des 
Ausspruchs der Kündigung vorgelegen hat. 
Durch ein nachträgliches Wohlverhalten 
(z.B. Unterlassen weiterer Beleidigungen) 
wird die Wirksamkeit der Kündigung nicht 
berührt. Nur in besonders gelagerten Ein-
zelfällen kann das Festhalten am Räu-
mungsanspruch rechtsmissbräuchlich 
sein, wenn die Ursachen der Störung be-
seitigt wurden. Dies ist vorliegend nicht 
der Fall. Dem Vermieter steht daher auf-
grund der wirksamen Kündigung ein An-
spruch auf Räumung und Herausgabe der 
streitgegenständlichen Wohnung zu (AG 
München, Urteil v. 19.5.2022, 419 C 
15714/21, ZMR 2022, S. 978). 

„Komplettumbau“ ist kein ausreichender  
Befristungsgrund
Während Mietverträge über gewerbliche 
Räume ohne Weiteres auf bestimmte Zeit 
abgeschlossen werden können, ist dies bei 
Wohnräumen nur in den in § 575 Abs. 1 
BGB bestimmten Fällen zulässig. Dies ist 
der Fall, wenn der Vermieter nach Ablauf 
der Mietzeit die Räume als Wohnung für 
sich oder seine Familien- bzw. Haushalts-
angehörigen nutzen will; die Räume in zu-
lässiger Weise beseitigen oder so wesent-
lich verändern oder instand setzen will, 
dass die Maßnahmen durch eine Fortset-
zung des Mietverhältnisses erheblich er-
schwert würden; oder die Räume an einen 
zur Dienstleistung Verpflichteten vermie-
ten will. Liegt keiner dieser Befristungs-
gründe vor und schließen die Par teien 
dennoch einen Mietvertrag auf bestimmte 
Zeit ab, so gilt das Mietverhältnis kraft Ge-
setz als auf unbestimmte Zeit abgeschlos-
sen (§ 575 Abs. 1 Nr. 3 S. 2 BGB) und kann 
jederzeit unter Einhaltung der gesetzli-

chen Kündigungsfristen gekündigt wer-
den; vom Vermieter allerdings nur bei 
Vorliegen eines gesetzlichen Kündigungs-
grundes.  
In dem vom LG Berlin entschiedenen Fall 
war das Mietverhältnis mit folgender Be-
gründung befristet: „Komplettumbau der 
Wohnung und Zusammenlegung mit der 
Nachbarwohnung“. Die Zusammenlegung 
mit der Nachbarwohnung war allerdings 
nicht realisierbar und daher nicht zu be-
rücksichtigen. Auch die pauschale Angabe 
„Komplettumbau“ ist nach Auffassung des 
LG Berlin kein ausreichend bestimmter 
Befristungsgrund. Das LG Berlin verwies 
dabei auf die Rechtsprechung des BGH, 
wonach bei einer Befristung die geplanten 
Maßnahmen so genau anzugeben sind, 
dass der Mieter beurteilen könne, ob diese 
Maßnahmen durch eine Fortsetzung des 
Mietverhältnisses erheblich erschwert 
würden (BGH, Urteil v. 18.4.2007, VIII ZR 

182/06, GE 2007, S. 841). Nach diesen 
Grundsätzen ist die pauschale Angabe 
„Komplettumbau“ kein ausreichend be-
stimmter Befristungsgrund. Die Vorsilbe 
„Komplett“ vor dem Wort „Umbau“ lässt 
zwar die Wertung des Vermieters erken-
nen, dass eine umfassende Umgestaltung 
der Wohnung angestrebt sei; ermöglicht 
dem Mieter aber mangels konkreter An-
gabe der  geplanten Baumaßnahmen keine 
eigene informierte Abschätzung, ob diese 
Maßnahmen die Beendigung des Mietver-
hältnisses erfordern und rechtfertigen 
können. Der Vermieter hätte bereits im 
Zeitpunkt des Abschlusses des Mietvertra-
ges Inhalt und Stand seiner Planungen 
vor tragen müssen. Dies ist nicht erfolgt. 
Daher konnte sich der Vermieter nicht auf 
die Befristung des Mietvertrages berufen 
(LG Berlin, Beschlüsse v. 15.6.2023 und 
24.7.2023, 64 S 40/23, GE 2023, S. 1010).  
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Mietgerichtstag 2024 | AKTUELL

Mietgerichtstag 2024
Auch dieses Jahr war der Landesverband 
beim Deutschen Mietgerichtstag in Dort-
mund vertreten, der am 22. und 23. März 
2024 als Hybridveranstaltung stattfand. 
Vor Ort waren RAin Martina Westner und 
RA Georg Hopfensperger von Haus + 
Grund München sowie Dr. Ulrike Kirch-
hoff, Vorstand von Haus & Grund Bayern.
Im Jahr 1997 wurde der Deutsche Mietge-
richtstag e.V. von einer Gruppe engagier-
ter Mietrechtsjuristen unterschiedlicher 
beruflicher Fachrichtungen ins Leben ge-
rufen. Seine Zielsetzung besteht darin, ei-
ne Plattform für Juristinnen und Juristen 
zu schaffen, um das Mietrecht und das 
entsprechende Prozessrecht zu diskutie-
ren. Zu diesem Zweck kommen nach wie 
vor jedes Jahr vor Ostern etwa 300 Juris-
tinnen und Juristen aus verschiedenen be-
ruflichen Bereichen für zwei Tage in Dort-
mund zusammen. Am Freitag präsentierte 
Professor Dr. Florian Jacoby aus Bielefeld 

einen fesselnden Vortrag zum Thema „Die 
Gesellschaft bürgerlichen Rechts im 
Wohnraummietrecht“. Er beleuchtete die 
verschiedenen Aspekte dieser Rechtsform 
und deren Auswirkungen auf das Miet-
recht in Deutschland. Im Anschluss daran 
referierte Vorsitzender Richter am Land-
gericht Elmar Streyl über „Kaution und 
Verjährung“, wobei er wichtige rechtliche 
Fragen rund um die Mietkaution und de-
ren Verjährung erläuterte. Am Samstag 
setzte Vorsitzender Richter am Landge-
richt Dr. Werner Hinz die Vortragsreihe 
fort mit der Thematik „Dualismus der 
Mieterhöhung nach § 559 BGB und 
§ 559e BGB“. Hierbei wurden die unter-
schiedlichen rechtlichen Rahmenbedin-
gungen und Anwendungsbereiche dieser 
Normen eingehend betrachtet und analy-
siert. Nach einer kurzen Pause präsentier-
te Professor Dr. Dirk Looschelders aus 
Düsseldorf seinen Vortrag über den „Man-

gel durch Modernisierung“. Hierin be-
leuchtete er dieses äußerst aktuelle Thema 
sowie die rechtlichen Fragestellungen und 
Herausforderungen, die sich aus Moder-
nisierungsmaßnahmen an Mietobjekten 
ergeben können. SF

Unsere Hausratversicherung überzeugt
auch mit einer Mobilitätsgarantie bei
Fahrraddiebstahl.

Ohne E-Bike

mobil bleiben?

Umfassender Versicherungsschutz rund um die Immobilie

www.bhvg.de
Telefon 089 55141-620

– Anzeige –
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MÜNCHEN AKTUELL | Wettbewerb „Mehr Grün für München“

München soll grüner, schöner und lebens-
werter werden. Aus diesem Grunde lobt 
das Referat für Klima- und Umweltschutz 
in diesem Jahr erneut einen Wettbewerb 
aus. Der Wettbewerb findet alle zwei Jah-
re statt und prämiert entsprechend ge-
staltete Vorgärten und attraktiv begrünte 
Höfe, Außenanlagen und Gewerbeflächen. 
Gefragt sind auch kleine, aber wirkungs-
volle Initiativen. Besonders positiv bewer-
tet werden neben einer attraktiven Ge-
staltung, ein sorgsamer Umgang mit Alt-
baumbestand und eine weitreichende Ent-
siegelung von Flächen.
Mit dieser Aktion fördert die Landeshaupt-
stadt München Hauseigentümer, Mieter, 
Wohnungseigentümergemeinschaften 
und Inhaber gewerblicher Betriebe, die 
sich für mehr Aufenthaltsqualität in ihrem 
unmittelbaren Umfeld einsetzen. Dieses 
Engagement leistet auch einen wertvollen 
Beitrag für ein ansprechendes Stadtbild 
und ein besseres Stadtklima.
Gefragt sind komplett begrünte Innen-
höfe, originell zusammengestellte Arran-

gements aus Kübelpflanzen, liebevoll be-
pflanzte Beete, lauschige Sitzplätze, be-
grünte Dächer und Hausfassaden sowie 
aufgewertete Gewerbeareale. Bei Wohn-
häusern müssen mindestens drei Wohn-
einheiten von den begrünten Flächen pro-
fitieren. In die Wertung kommen sowohl 
professionell angelegte als auch von Laien 
gestaltete Anlagen. Außerdem werden das 
persönliche Engagement und die Kreativi-
tät von Laien berücksichtigt, die zum Bei-
spiel einen Sitzplatz oder eine Spielecke 
für Kinder eingerichtet oder mit Blumen-
beeten Farbe in ihr Wohnumfeld gebracht 
haben.
Beim aktuellen Wettbewerb gibt es folgen-
de Voraussetzungen:
	� Die Gestaltung soll, außer bei Gewerbe-
flächen, mindestens drei Wohneinhei-
ten zugute kommen.
	� Das Objekt darf nicht schon früher ei-
nen Preis bei diesem Wettbewerb erhal-
ten haben.
	� Die Maßnahmen sollen sich nicht auf 
reinen Blumenschmuck beschränken.

Es winken Preise zwischen 125 und 500 Eu-
ro. Für eine herausragende Leistung gibt es 
einen mit 750 Euro dotierten Sonderpreis. 
Die Ehrung der Gewinner findet bei einem 
feierlichen Empfang im Rathaus statt.

Anmeldungen nimmt das Referat für Kli-
ma- und Umweltschutz bis 30. Juni 2024 
unter Angabe der Adresse des Objektes 
 entgegen: 
Landeshauptstadt München, Referat für 
Klima- und Umweltschutz RKU-I-3, 
Kennwort „Mehr Grün für München“, 
Bayerstr. 28 a, 80335 München,  
Telefon 089/233-37962. 

Quelle: Landeshauptstadt München

Erika Schindecker 
Gesellschaft für Organisation, Vorbereitung 
und Betreuung von Bauobjekten mbH  
Sendlinger Straße 21, 80331 München 
E-Mail: info@baugenehmigung-muenchen.info  
Internet: www.baugenehmigung-muenchen.info

Erika Schindecker
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Wettbewerb „Mehr Grün für  
München“
Erika Schindecker, München

• Fenster und Türen aus eigener Herstellung

• Spezialist für denkmalgeschützte Objekte

• Servicearbeiten und Reparatur von Fenstern / Türen

•Meisterbetrieb der Schreinerinnung München

• • •

Fenster für denkmalgeschützteObjekte

 
 
Neues Glas statt neue Fenster 

Mit neuem Wärmeschutzglas 
Heizkosten und CO2 sparen! 

Sanierung direkt vor Ort! 
www.isolierglastauschen.de 

Info Tel:  089.99 96 92 64 
 

NUR 1% PROVISION!NUR 1% PROVISION!
Ihr fairer Immobilienmakler
in ganz Bayern.
erfahren • kompetent • bodenständig

Jetzt gratis 
Erstgespräch sichern: 
0176 1184 5555 oder 
per Mail unter 
service@schlauer-verkaufen.deservice@schlauer-verkaufen.de
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Dach & Photovoltaik | THEMA DES MONATS

DACHBEGRÜNUNG

Es grünt so grün
Bepflanzte Dächer sind nicht nur schön 
anzusehen, sie haben auch sonst allerhand 
Vorteile für Mensch und Natur zu bieten. 
Auch deshalb steigt das Interesse an einer 
Dachbegrünung. 
In den vergangenen Jahren hat sich das 
Wetter zunehmend verändert. Die Som-
mer werden heißer, gleichzeitig nehmen 
starke Regenfälle zu. Begrünte Dächer 
können diesen Extremen die Wucht neh-
men. „Mit einer Dachbegrünung kann 
man mit relativ wenig Aufwand viel für 
Mensch und Natur bewirken“, erklärt 
Gunter Mann, Biologe und Präsident des 
Verbandes GebäudeGrün e. V. Auch des-
halb interessieren sich nach seinen Wor-
ten immer mehr Privatleute dafür, die 
 Dächer ihres Anbaus, Carports oder des 
ganzen Hauses zu begrünen.
Ein solches Dach ist nicht nur schön anzu-
sehen, es schützt auch vor zu viel Sonne, 

Kälte und Lärm. Und bei starkem Regen 
nimmt es Wasser auf. Ein Teil des Regen-
wassers läuft hier nicht direkt ab, es wird 
vielmehr gespeichert und verdunstet spä-
ter langsam wieder. Insbesondere in urba-
ner Umgebung mit stark versiegelten Flä-
chen ist das ein großer Vorteil. Manche 
Kommunen ermäßigen in solchen Fällen 
deshalb die Abwassergebühren.

Begrüntes Dach strahlt  
weniger Hitze ab
Darüber hinaus schützt eine Dachbegrü-
nung das Dach selbst. Ist die sogenannte 
Dachdichtungsbahn durch weitere darü-
berliegende Schichten abgedeckt, wird sie 
weniger extremen Temperaturen und Wit-
terungsbedingungen wie Sturm oder Ha-
gel ausgesetzt – ein echtes Plus, was ihre 
Lebensdauer anbelangt.

Ein weiterer Vorteil: Begrünte Dächer 
strahlen weniger Hitze ab. Hinzu kommt, 
dass die Pflanzen auf dem Dach Feinstaub 
und andere Luftschadstoffe filtern. Nicht 
zuletzt bieten derlei Flächen auch Lebens-
raum für zahlreiche Tiere wie Wildbienen, 
Schmetterlinge oder Vögel. „Gerade in 
Städten kann ein solches Umfeld für 
Mensch und Tier sehr wertvoll sein“, be-
tont der Biologe Mann.
Wer mit einer Dachbegrünung liebäugelt, 
sollte zuerst einmal mit einem Experten 
ausloten, ob das Dach dafür stabil und 
tragfähig genug ist. Die Fachleute wissen 
auch, welche Aspekte mit der Kommune 
vor Ort zu klären sind und ob es Bauvor-
schriften zu beachten gilt. Generell können 
auch Dächer mit einer gewissen Neigung 
begrünt werden. Ab 10 Grad Dach nei gung 
muss allerdings eine entsprechende Schub-
sicherung eingebaut werden.

Das spricht für den Wechsel in die  
Versorgungsvereinbarung
•  Keine Kosten für Vermieter/Hausverwalter

•  Geringer Verwaltungsaufwand: Buchung/Abrechnung  
erfolgt direkt zwischen Vodafone und Bewohnern

•  Sonderkonditionen für TV-Grundversorgung

Gute Gründe für die Fortführung des  
Mehrnutzervertrags
•  Günstiger Zentraleinkauf des TV-Signals

• Komfort- und Wohnwertsteigerung: TV-Signal für alle 
 Bewohner sofort verfügbar

Sie möchten mehr erfahren? Weitere Infos finden Sie online 
unter vodafone.de/iw/tkg

Neu bei Vodafone

Neben dem bestehenden Mehrnutzervertrag gibt es nun 
die Versorgungsvereinbarung. Auch damit bleibt es bei einer 
 sicheren TV-Grundversorgung für alle Bewohner.

Beim Kabelanschluss  
ändert sich was
TKG-Novelle: Gestalten Sie mit Vodafone die  
TV-Grundversorgung weiterhin einfach und  
günstig für Ihre Mieter.

Für viele Mieter und Vermieter ist die Abrechnung der TV-Kosten  
über die Betriebsnebenkosten ein bewährter Weg der TV-Versor-
gung. Mit der Reformierung des Telekommunikationsgesetzes 
(TKG) endet diese Möglichkeit zum 30. Juni 2024. 
 
Grundsätzlich gilt: Bestehende Verträge bleiben weiterhin gültig. 
Ab 01.07.2024 müssen die TV-Kosten bei einem  Mehrnutzervertrag 
jedoch vom Immobilieneigentümer getragen bzw. müssen ver-
schiedene Aspekte bei der Weiterberechnung berücksichtigt 
werden. Wohnen Sie in einer Eigentumswohnung und haben einen 
gemeinsamen Vertrag mit Ihren Miteigentümern, ist dieser güns-
tige Zentraleinkauf weiterhin sinnvoll.

Vorteil TV-Empfang über 
Kabelanschluss
•  Kein Internet-Anschluss notwendig
•  Ohne zusätzliche Hardware möglich

Anbieter in NRW, BW und HE:  
Vodafone West GmbH ∙ Ferdinand-Braun-Platz 1 ∙ 40549 Düsseldorf
Anbieter in allen übrigen Bundesländern:
Vodafone Deutschland GmbH ∙ Betastr. 6–8 ∙ 85774 Unterföhring

Stand: Januar 2024

Anzeige

151-23-058_Vodafone_IW_Advertorial_TKG_210x147#.indd   1

– Anzeige –

Fortsetzung siehe Seite 274

Grund 15: 
Wir sorgen für 
effi zientes Arbeiten.

Entdecken Sie unsere Effi zienzfeatures, dank derer 
Sie Ihren Arbeitsalltag optimieren können. 

Ob unsere zahlreichen Mustervorlagen oder der 
KI-basierte Posteingang. Ob unser Ticketsystem 
mit KI-basiertem Anrufbeantworter oder die digitale 
Unterschrift für Dokumente aller Art. Oder unsere 
E-Postbrief-Funktion und sämtliche Features in 
unserem Portal24.

HEUTE:

www.immoware24.de/24-effi zienz

Kostenloses Webinar am 21.06. nicht verpassen:Mit Immoware24 dieEffi zienz steigern!Erleben Sie einen kleinen Einblick in unsere Effi zienz-Features 
und erfahren Sie, wie leicht es sein kann, den Arbeitsalltag 
produktiver und nachhaltiger zu gestalten.Hier für das kostenlose & unverbindliche Webinar anmelden:
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